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Eigenerklärung zu bestehenden Kooperationsvereinbarungen 

 
 
Der Bieter / das Bietergemeinschaftsmitglied erklärt, dass mit zwei für die Krankenhauswäsche 
zugelassenen Wäschereien (Kooperationsbetriebe), die sich verpflichten, im Falle der Beauftragung 
des Bieters, bei Betriebsausfall des Bieters die Wäscheversorgung des Auftraggebers gemäß den 
Vergabeunterlagen zu übernehmen, eine Kooperationsvereinbarung besteht oder bei einem 
Betriebsausfall zwei weitere eigene Betriebsstätten zur Übernahme der Wäscheversorgung zur 
Verfügung stehen.  
 
Mit der Benennung eines Kooperationsbetriebs sind die im Dokument 0110.1, Anlage „Mit dem 
Angebot einzureichende Unterlagen und Muster“ unter Nr. 3, 4 und 5 genannten Bescheinigungen 
durch externe Stellen auch für den/die Kooperationspartner beizubringen. 
 
 
 
Hinweis: Der Bieter / die Bietergemeinschaft muss Kooperationsvereinbarungen mit 
mindestens zwei für die Krankenhauswäsche zugelassenen Wäschereien oder mindestens 
zwei weitere eigene Betriebsstätten vorweisen, die zur Übernahme der 
Wäscheversorgung bei einem Betriebsausfall zur Verfügung stehen.  
 

 
 
 
 
 
 

……………………………..   …………………………….. 

(Ort  Datum)    Name des Erklärenden (Textform gem. § 126b BGB) 
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